
Produktbezeichnung
maxAuszahlplan

Produktart
Sparanlage mit monatlichen Auszahlungen (Kapitalverzehr)

Anbieter
Bausparkasse Mainz Aktiengesellschaft (im weiteren Verlauf BKM genannt), Kantstraße 1, 55122 Mainz
Telefon: 06131 303-500, Internet: www.bkm.de

Produktbeschreibung
Beim maxAuszahlplan handelt es sich um eine Einmalanlage zu einem festen Zinssatz für eine bestimmte Laufzeit. Das 
Kapital nebst Zinsen wird mit einer gleichbleibenden monatlichen Rate, die bei Kontoeröffnung ermittelt wird, zu Beginn 
jeden Monats an den Kunden ausgezahlt (Kapitalverzehr).
Durch einen Steuerabzug bzw. die Änderung der Steuergesetzgebung während der Laufzeit kann sich die Dauer der Aus-
zahlungsphase verändern. Der zu Beginn festgesetzte monatliche Auszahlungsbetrag bleibt jedoch unverändert.
Die Zinsgutschrift erfolgt jährlich zum 31.12., so dass die Zinsen anschließend mitverzinst werden (Zinseszinseffekt).

Risiken
  · Kursrisiko/Geschäftsrisiko: Kein Risiko
  · Emittentenrisiko/Kreditrisiko: Die Bausparkasse Mainz AG gehört der gesetzlich vorgeschriebenen Entschädigungs-
  · einrichtung deutscher Banken GmbH an, durch die Einlagen von Kunden nebst Zinsen bis zu einem Gegenwert von
  · 100.000,00 EUR je Einleger gegen Zahlungsunfähigkeit gesichert sind.
  · Fremdwährungsrisiko: Kein Risiko

Rendite
Die jeweils aktuellen Zinssätze können der Internetseite www.bkm-geldanlage.de entnommen oder telefonisch unter 
06131/303-590 erfragt werden.

Kosten
  · Einmalige Kosten: Keine
  · Laufenden Kosten: Keine

Verfügbarkeit
Eine vorzeitige Verfügung während der vereinbarten Laufzeit ist nicht möglich.

Besteuerung
Die gutgeschriebenen Zinserträge unterliegen der Kapitalertragsteuer (Abgeltungsteuer) und dem Solidaritätszuschlag 
sowie ggf. der Kirchensteuer. Änderungen hinsichtlich der Steuergesetzgebung sind möglich.

Hinweis: Zur Klärung steuerlicher Fragen sollte ein/e Steuerexperte/in eingeschaltet werden.

Sonstiges
Mindestanlage 5.000,00 EUR
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Informationen zum Verbraucherschutz
Sparanlage maxAuszahlplan
Fassung vom 01.03.2022


